
 

 

Der Landkreis Bad Kreuznach sucht 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt Mitarbeiter als 

 

Fahrer (m/w/d) 
der Abfallsammelfahrzeuge 

 

beim kreiseigenen Abfallwirtschaftsbetrieb (AWB). 
 

Aufgabengebiet 

 Sammlung und der Transport von Abfällen im Landkreis Bad Kreuznach 

 Führen und Beladen (Ladertätigkeit) der Entsorgungsfahrzeuge 

 Kontrolle der Abfallbehälter (Ladertätigkeit) 

 Sicherstellung der Verkehrs- und Betriebssicherheit der Entsorgungsfahrzeuge, Durchführung kleinerer 
Wartungsarbeiten und Reinigung der Fahrzeuge 

 

Wir erwarten 
 gültiger Besitz der Fahrerlaubnis Klasse C/CE 
 Nachweis der Berufskraftfahrerqualifikation (iSd BKrFQG) 
 körperliche Belastbarkeit 
 Leistungsbereitschaft, Flexibilität und Zuverlässigkeit 
 

Wir bieten 
eine verantwortungsvolle und körperlich durchaus anspruchsvolle Tätigkeit in einem stark schmutz- und ge-
ruchsintensiven Arbeitsbereich beim kreiseigenen Abfallwirtschaftsbetrieb (AWB) des Landkreises. 
Die Beschäftigung erfolgt in einem TVöD-Arbeitsverhältnis, die Eingruppierung richtet sich nach der Entgelt-
gruppe EG 5 und durch den Arbeitgeber wird eine zusätzliche Altersversorgung gewährt. 
Die Arbeit auf der unbefristeten Stelle ist zunächst in einem einjährigen Arbeitsverhältnis erfolgreich abzuleisten; 
bei Eignung und Bewährung wird die Übernahme in ein dauerhaftes Arbeitsverhältnis angestrebt. 
 

Haben Sie noch Fragen? 

Bei Fragen zur Tätigkeit steht Ihnen gerne Herr Bretscher unter der 0671/803-1936 sowie bei personalwirt-
schaftlichen Fragen Herr Strasburger unter der 0671/803-1230 zur Verfügung. 
Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Lebenslauf und v.g. Nachweise richten Sie bitte bis Freitag, 
09. Februar 2024 an: 

 

Kreisverwaltung Bad Kreuznach, Personalverwaltung, Salinenstraße 47, 55543 Bad Kreuznach 

oder per E-Mail in einer einzelnen .pdf-Datei an: bewerbung@kreis-badkreuznach.de 
 

Bitte teilen Sie uns außerdem eine Rufnummer, unter der Sie tagsüber erreichbar sind, mit. 
 

Eine Rücksendung Ihrer Bewerbungsunterlagen erfolgt nicht. Es sollen daher keine Originale und Schnellhefter, Sichthüllen etc. 

eingereicht werden. Die Bewerbungen werden nach Abschluss des Auswahlverfahrens datenschutzkonform vernichtet. 


